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** Reformation oder Revolution 2 Für Katholiken und Pro⸗

teſtanten beantwortet von Joh Diefenbach, Inſpector der Deutſch⸗
Ordenskirche zu Frankfurt a.

77⁰ ainz, .  eim 1897 Gr 8⁰3

14.—
Auf Grund der zuverläſſigſten geſchichtlichen Zeugniſſe verbreitet ſich

teſe roſchüre ber die beiden Fragen „WarE die ſogenannte Reformation
eine Revolution?“ „WarE die Reformation wirklich eine Verbeſſerung?“
Dieſelbe iſt von actueller Bedeutung; denn ſie enthält eine wirkſame Ab
wehr die eftigen Ausfälle des heſſiſchen proteſtantiſchen Obercon
ſiſtoriums, des „Guſtav⸗Adolf⸗Vereines“ und des evangeliſchen Bundes“
auf mehrere In der Encyklika Leo's XIII., betreffend die Caniſiusfeier, ent.
haltene Sätze, E die Reformation einer Kritik unterziehen. Der Ver
faſſer hat „nichts Neues zu ſagen, ondern nur zu wiederholen“
(Vorw.), aber etztere bringt EL auf eine ſehr gewandte, anziehende, ber⸗
zeugende eiſe zur Ausführung.

renbreitſtein. Bernard
33) Ablaſsgebetbuch. Von oſe Hilgers, rediger der Geſell.

—

2

ſchaft Jeſu Paderborn, ning (1898.) 160 XVI und
305 Geb 1.30 S —7—

Dieſes ne Büchlein enthält Ablaſsgebet für Morgen-, end⸗
Me Buß⸗ Und Beicht Communion und Sacramentsandachten, wie ehen
ſolche Ehren der drei göttlichen Perſonen, der Mutter des Herrn (unter ver.  2  —
ſchiedenen Titeln), des heiligen Joſe

— den Engeln und eiligen, VN beſonderen
Anliegen und zUum Troſte der Seelen So iſt den Gläubigen Gelegenheit
geboten, bei allen thren Andachtsübungen für ſich ſe und für die noch umr
Fegfeuer büßenden Seelen reiche Abläſſe gewinnen. Ein ſolches Werkchen hat

.

wohl gewiſs ein beſonderes Recht, ſich anderen Gebetbüchern beizugeſellen
und ohne Zweifel ird es bei allen eifrigen Katholiken eine wi  ommene Auf⸗
nahme finden Dasſelbe iſt, Vie es vorliegt, von der päpſtlichen Ablaſscon⸗
gregation ſe approbiert und hat der Inhalt für ſeine Zuverläſſigkeit eine
ſehr hohe Bürgſchaft

Neue Nutflagen
Theologia moralis auctore Hrnesto Müller, Episcopo
I. Linciensi Eete Editio OCtaVa. Recognovit Et Auxit
Adolphus Schmuckenschlaeger, Consiliarius Ecelesia⸗
sticus, Theologiae moralis profèssor Et Vindobonae. Sumptibus
Mayer Eet 806. 1899 lib XXIVV, 520; 15 II XII, 626
Preis per Band 6.—

Wenn man bei einem wiſſenſchaftlichen erke das Erſcheinen der achten
Auflage zur Anzeige bringen kann, iſt S wohl überflüſſig, dasſelbe aufs eue

zu en und 3u empfehlen Es genügt darauf hinzuweiſen, daſs das Buch nicht
veralte iſt, ſondern daſs die Hand 68 Autors oder Herausgebers ets ver.
beſſernd demſelben gearbeitet hat. Wie der verdiente Herausgeber des genannten
Buches un der Vorrede zur neuen Auflage ſelber angibt, hat Iim erſten Bande
nichts geändert. Die Literaturangaben wurden ſelbſtverſtändlich ergänzt. Dagegen
finden ſich im weiten Bande in mehr als Paragra  en Aenderungen und
Ergänzungen, daſs tan die nelle Auflage mit Recht eine vermehrte und ver.
beſſerte nennen kann Ein Ende des hinzugefügter rag enthält
überdies kurz und bündig die moraliſchen rundſätze über das Börſenſpiel und
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mehrere Congregationsentſcheidungen aus dem Jahre 1898, darunter aucheinige behufs Erklärung der Const Officiorum unerUMm Dieſe Conſtitutionhat au eine Umarbeitung der re ber das kirchliche Bücherverbot nothwendiggemacht. en neeren Anſichten entſprechend, wurde die Lehre über den Magne⸗tismus und Hypnotismus getrennt und es erhielt letzterer eine eigene Abhandlung.Eine bedeutende und ſehr dankenswerte Vermehrung hat der Paragraph über
die Pflichten der Religioſen erfahren. Ohne auf andere Ergänzungen neue Ent
ſcheidung betreffs des Spiritismus, Leih  . Arbeits und Aſſecuranzvertragnäher einzugehen, ſei noch erwähnt, daſs, wie * bei Beſprechung der echsten Auflage imn dieſer Zeitſchrift 146) gewünſcht Urde, auch in dieſer Auflageweitere Beſtimmungen des bürgerlichen Geſetzes in lateiniſcher Ueberſetzung hinzugefügt wurden (ef. P 348  7 357, 366 373  7 378 w.) tellei dürfte über
die Zweckmäßigkeit dieſer Ergänzungen des „alten Müller“ auch eine andere
Anſicht erlau ſein. Es iſt gewiſ daſs der rieſter nicht die hat, den
Wortlaut der Geſetze 3 kennen wie ein Advoeat oder Ri ter; es genügt, daſsden uin ſein Amt als Beichtvater einſchlagenden nhalt der weltlichen Geſetzeenſo gewi dürfte aber auch ſein, daſs als Seelſorger, als Freundund Berather des Volkes die habe, ſich die nothwendige Kenntnis des
bürgerlichen Geſetzes erſchaffen Dazu aber iſt erforderlich, daſs ein bürger⸗liches Geſetzbuch habe und zwar den deutſchen Urtext, wornach die veranſtaltetenUeberſetzungen beurtheilen ſind, wie * im Kundmachungspatent ei Nachdem V nun verſchiedene gute und billige Ausgaben des öſterr. Geſetzbuchesgibt (3 Wien, Manz, geb fl.; Leipzig, Reclam, geb br., elde mit
Anmerkungen), kann man den angehenden Seelſorger von der Pfli ſich emn
ſolches 3 kaufen, wohl nicht freiſprechen Dann enügt aber in emem ehrbucheder Moral, zumal die Grenzen eines Reiches für dasſelbe nicht die Grenzender Verbreitung ſein ſollen, die kurze Angabe des Inhaltes der geſetzlichen Beſtimmungen oder die bloße Citierung der betreffenden Paragraphe So wirdauch Pů  latz erübrigt für die Beſprechung anderer Materien. Und daſs ſolche immeraufs neuke zur Behandlung kommen müſſen, dafür ſorgen ſchon die ſichändernden Verhältniſſe und Erſcheinungen um eben der Einzelnen und mn dermenſchlichen Geſellſchaft die eine Beurtheilung vom moraliſchen Standpunkte aus

＋gebieteriſch erheiſchen, Nationalitätenliebe und Nationalitätenſtreit, Arbeiter⸗
ſtreik, ſogenannte Kunſtausſtellungen, die allen zugänglich ſind Inwieweitdieſer Vorſchlag Beachtung erdient, gen andere und vor allem der P
Herausgeber entſcheiden.

Florian Prof Franz Aſenſtorfer.
Zohannes Keuter, J., Der Beichtvater in der Verwaltung ſeinesAmies. Vierte Auflage der Ueberſetzung aus dem Lateiniſchen, gänzlichumgearbeitet und den heutigen Verhältniſſen angepaſst von Julius
Müllend N ff, Prieſter der Geſellſchaft Jeſu, Doctor der Philoſophieund Theologie, roſeſſor der Moral und Proſynodal⸗Examinator.Regensburg, Nationale Verlagsanſtalt. 1898 80⁰ und 498 —  O.
Preis 5.— 3.—

Es ind ſchon nahezu hundertundfünfzig Jahre verfloſſen, ſeitdem Reuterſeinen „Neo Confessarius“ heraUsgegeben hat; allein deſſenungeachtet iſt das Buchnicht V Vergeſſenheit gerathen und ird ummer wieder von nelem aufgelegt.on dieſer mſtan eweist daſs vir 5 mit einem ehr nützlichen undpraktiſchen Werke 3 thun haben Die eutſche eberſ liegt ereits invierter Auflage vor. Die früheren Aufagen waren inſofern unvollkommen, eilin denſelben die neueren
Die vierte Auflage aber,

eitverhältniſſe 3u wenig berückſichtigt worden indwelche von Müllendorff einem anerkannt tüchtigenTheologen und Moraliſten, bearbeitet iſt, unterſcheidet ſich in dief Beziehungehr vortheilhaft von den vorausgehenden uflagen. Der Herausgeb hat überall,wo die Verhältniſſe erfordern, Ergänzungen, Verbeſſerungen und


